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312 294 Privilegium
wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Obligationen
der Stadt Reinscheid, znm Betrage von Vierhundert
Tausend Mark Reichswährung.Vom 11. Februar 1878.

Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von Preußen zc.

D Nachdem der Bürgermeister und die Stadtverordneten- >
Versammlung der Stadt Reinscheiddarauf angetragen
haben, daß der letzteren znr Deckung außerordentlicher
Zhisgaben für Schul- uud Wegebauten gestattet werde, i
ein Darlehn von Vierhunderttausend Mark Reichswah¬
rung gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender, mit
Zinscoupous und Talons versehener Obligationen auf¬
zunehmen, und bei diesem Antrage, im Interesse der
Stadtgemeindesowohl als der Gläubiger sich nichts zu
erinnern gefunden hat, so ertheilen Wir gemäß des H. 2
d^s Gesetzes vom 17. Juni 1833 wegen Ausstellung
von Papieren, welche eine Zahlungsverpflichtungan
jeden Inhaber enthalten, durch gegenwärtiges Privi¬
legium die landesherrliche Genehmigung zur Emission
der gedachten Obligationenunter nachstehenden Bedin¬
gungen.
I H. 1. Es werden hundert und fünfzig Obligationen
zu 1000 Mark eine jede, vierhundert Obligationenzu
500 Mark eine jede und zweihundert und fünfzig Obli¬
gationen zu 200 Mark eine jede ausgegeben.
I Die Obligationen werden mit 4'/, Prozent jährlich
verzinset, und die Zinsen in halbjährigen Terminen am
1. Juli und 31. Dezember aus der Gemeindekasse der
Stadt Remscheid gegen Rückgabe der ausgefertigten
Zins-Coupons gezahlt.
»Zur Tilgung dieser Schuld werden jährlich 1 Prozent
von dem Kapitalbetrage der ausgegebenenObligationen,
sonne die Zinsen von den Beträgen der eingelösten
Obligationenverwendet. Der Stadt bleibt jedoch das
Recht vorbehalten den Tilgungsfonds mit der Genehmi¬
gung der Regierung zu Düsseldorf um höchstens fünf
Prozent des ursprünglichen nominalen Schnldkapitals
für jedes Jahr zu verstärken, sofern sie spätestens im
November des vorausgehendenJahres diese Absicht durch

Hie in H. 13 bezeichneten Blätter zur allgemeinen Kennt¬
niß bringt. Die durch die verstärkte Amortisationer¬
sparten Zinsen wachsen ebenfalls dein Tilgungsfonds zu.
ä Inhabern der Obligationen steht kein Kündigungs¬
recht gegen die Stadt zu.
> 3> 2. Zur Leitung der Geschäfte, welche die Aus-

Ausgegeben zu Düsseldorf am 30. März 1L7L.

stellniig, Verzinsung und Tilgung der auszugebenden
Obligationen betreffen, wird von der Stadtverordneten-
Versammlung eine aus 3 Mitgliedern bestehende Schnl-
dentilgnngs-Commissiongewählt, welche für die treue
Befolgung der Bestimmungendes gegenwärtigen Privi¬
legiums verantwortlich ist und zu dem Ende von der
Regierung zu Düsseldorf in Eid und Pflicht genom¬
men wird.

Z. 3. Die Obligationen werden in drei Serien, welche
init den Buchstaben^., L. und V. bezeichnet sind, nach
dem beiliegenden Schema ausgegeben.

Die Serie H.. enthält 150 zu 1000 Mark eine jede,
die Serie L. 400 zn 500 Mark eine jede, die Serie L.
250 zu 200 Mark eine jede, in fortlaufenden Nummern
von 1 an.

Die Obligationen werden von dem Bürgermeister und
den Mitgliedern der Schuldentilgnngs-Commissionunter¬
zeichnet und vondem Communal-Empsängereontrasignirt.
Denselben ist ein Abdruck dieses Privilegiums beigefügt.

Z. 4. Den Obligationen werden für die nächsten fünf
Jahre zehn halbjährige Zinscouponsund Talons nach
den anliegendenSchematen beigegeben. Mit dem Ab¬
laufe dieser und jeder folgenden fünfjährigen Periode
werden, nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung
nene Zinscoupons und Talons von der Communal-
Kaffe an die Vorzeiger der Talons oder, wenn diese
abhanden gekommen sein sollten, dem rechtzeitigen Vor¬
zeiger der Obligationen ausgereicht und, daß dies ge¬
schehen, wird auf den Obligationen vermerkt.

Die Coupons und Talons werden mit dem Facsimile
der Unterschriften des Bürgermeisters und der Mitglie¬
der der Schuldentilgungs-Commissionversehen und von
dem Rendanten der Gemeindekasse unterschrieben.

tz. 5. Die fälligen Zinscoupons werden bei allen
Zahlungen an die Gemeinde-Kasse zu Reinscheid, nament¬
lich bei Entrichtung der Commnnalstenern in Zahlung
angenommen.

8- 6. Die Zins-Coupons werden ungültig nnd werth¬
los, wenn sie nicht binnen 5 Jahren nach der Verfall-
zeit zur Zahlung präsentirt werden; die dafür ausge¬
setzten Fonds sollen nach Bestimmungder Stadtver¬
ordneten-Versammlung zu milden Zwecken verwendet
werden.

Z. 7. Die Nummern der nach der Bestimmung im
Z. 1 zu tilgenden Obligationenwerden jährlich durch
das Loos bestimmt und wenigstens 3 Monate vor dem



Zahlungstageöffentlich bekannt geinacht.
H. 8. Die Verloosnng geschieht nnter dem Vorsitze

des Bürgermeisters durch die Schnldentilgnngs-Commission
in einem 14 Tage vorher zur öffentlichen Kenntniß zu
bringenden Termine, zu welchem dem Publikum der Zu¬
tritt gestattet ist. — Ueber die Verloosnng wird ein
von dem Bürgermeister und den Mitgliedernder Com¬
mission zu unterzeichnendes Protokoll ausgenommen.

Z. 9. Die Auszahlung der ausgeloosten Obligationen
erfolgt an dem dazn bestimmten Tage nach dem Nomi¬
nalwerthe durch die Gemeindekasse an den Vorzeiger der
Obligationen gegen Auslieferung derselben. Mit diesem
Tage hört die Verzinsung der ausgeloosten Obligationen
auf. Mit letzteren sind zugleich die ausgereichten, nach
den Zahlungsterminen fälligen Zinsconpons einzuliefern;
geschieht dies nicht, so wird der Betrag der fehlenden
Zinscoupons von dem Kapitale gekürzt nnd zur Ein¬
lösung dieser Coupons verwendet.

Z. 10. Die Kapitalbeträgederjenigen ausgeloosten
Obligationen, die nicht binnen 3 Monaten nach dem
Zahlungstermine zur Einlösung vorgezeigt werden, sollen
der Verwaltung der städtischen Armenkasse als zinsfreies
Depositum überwiesen werden. Die solchergestaltdepo-
nirteu Kapitalbeträgedürfen nur auf eine vou der
Schuldeutilguugs-Commissioneontrasignirte Anweifnng
des Bürgermeisters zu bestimmungsmäßigerVerwendung
au den Rend anten der Gemeindekasse verabfolgt werden.
Die deponirteu Kapitalbeträge sind den Inhabern jener
Obligationen längstens in 8 Tagen nach Vorzeigung der
letzteren bei der Gemeinoekasse dnrch diese auszuzahleu.

K. 11. Die Nummern der ausgeloosten, nicht zur
Einlösung vorgezeigten Obligationen, sind in der nach
Bestimmung unter tz. 7 jährlich zu erlassenden Bekannt¬
machung wieder in Erinnerung zu bringen. Werden
die Obligationen,dieser wiederholten Bekanntmachung
ungeachtet, nicht binnen 30 Jahren nach dem Zahlungs¬
termin zur Einlösung vorgezeigt, auch nicht der Be¬
stimmung unter K. 14 gemäß, als verloreu oder ver¬
nichtet zum Behufe der Ertheilnng neuer Obligationen
binnen dieser Frist angemeldet, so sollen nach deren Ab¬
lauf die Obligationen als getilgt angesehen werden und
die dafür deponirteu Kapitalbeträge der städtischen Ver¬
waltung zur Verwendung für milde Zwecke anheim¬
fallen.

K. IS. Für die Verzinsung und Tilgung der Schuld
haftet die Stadt Remfcheid mit ihrem gesammten Ver¬
mögen nnd ihren sämmtlichen Einkünften, und kann die
Stadt, wenn die Zinsen oder die ausgeloosten Obliga¬
tionen nicht zur rechten Zeit bezahlt werden, auf
Zahlung derselben durch den Gläubiger gerichtlich ver¬
folgt werden.

H. 13. Sämmtlichediese Anleihe betreffenden Be¬
kanntmachungenerfolgen in den beiden Remscheider
Volksblättern(Zeitung und Anzeiger), dem Lenneper
Kreisblatte, durch das Amtsblatt der Regierung zu
Düsseldorf, sowie durch die Elberfelder-und Kölner-
Zeitung nnd den Deutschen Reichs- und Preußische»
Staatsauzeiger. — Geht eines der drei ersteren Blätter ein,

so bestimmt die Stadtverordneten-Versammlungein andere-I
Blatt. Die desfallsige Veräuderuug ist iu dem Deutsch»
Reichs- und Preußischen Staats-Auzeiger bekannt
machen.

H. 14. In Ansehung der verlorenen oder vernichtete«
Obligationen siudeu die auf die StaatsschuldscheiueBe¬
zug habenden Vorschriften der Verordnungvom lii
Jnni 1819 wegen des Aufgebots uud der Amortisation
verlorener oder vernichteter Staatspapiere HZ. 1—H
mit nachstehenden näheren BestimmuugeuAnwendung!

a) die im H. 1 jener Verordnung vorgeschrieben,
Anzeige muß der Schnldentilgnngs-Commissiongemach
werden. Dieser werden alle diejenigen Geschäfte und
Befugnisse beigelegt, welche nach der angeführten Ver
ordnnng dem Schatzministerininzukommen; gegen diij
Verfügungen der Commission findet jedoch der Rekurs
an die Regierung zu Düsseldorfstatt;

I,) das im §. 5 gedachte Aufgebot erfolgt bei dm
Landgerichtein Elberseld;

<z) die in den HZ. 6, 9 und 12 vorgeschriebenen Be!
kanntmachnngensollen durch die unter Z. 13 diese-»
Privilegiumsangeführten Blätter geschehen;

ä) an die Stelle der im Z. 7 erwähnten sechs Zah
l nn gstermine sollen acht, an die Stelle des im Z. 8 c>
wähnten achten Zahlungstermines der zehnte treten. -

Zinscouponsnnd Talons können weder anfgebotei
noch amortisirt werden; doch soll für den Fall, daß dn
Verlust der Zins-Coupons vor Ablanf der fünfjährige«
Verjährungsfristbei der Schnldentilguugs-Commissim
angemeldetuud der stattgehabte Besitz der Zinseonpvn-k
durch Vorzeigung der Obligationen oder sonst in glaub
haster Weise dargethsn wird, nach Ablauf der Ver
jährungsfrist der Betrag der angemeldetenuud bis da
hin nicht vorgekommenen Zinscoupons gegeu Quittung
ausgezahlt werden.

Zur Urkunde dieses uud zur Sicherheit der Gläubig»
habeu Wir das gegenwärtige landesherrlichePrivileg««
Allerhöchsteigenhändigvollzogen und unter Unserer
Königlichen Jnsiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch da
dnrch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihr«
Befriedigung eine Gewährleistungvon Seiten de-
Staates zu bewilligen oder Rechten Dritter zn prcij«
diciren.

Gegeben Berlin, den 11. Februar 1878.
(I>. 8.) gez. Wilhelm.
Der Minister des Innern. Im Allerhöchsten Auftrag
ggz. Camphausen. Achenbach. Friedenthal.'
Rheinprovinz. Regierungsbezirk Düsseldorf
(Trockener Stempel.) (Stadt-Wappen^

Remscheider
Stadt-Obligation

Littr. . . . Nr. . . .
über .... Mark Reichswährung.

Die Endesunterzeichnetendurch das Allerhöchste Privi¬
legium vom 11. Februar 1878 hierzu ausdrücklicher¬
mächtigt, benrknndenund bekennen hiermit, daß der J»1
Haber dieser Obligation ein dargeliehenes Capital vo»
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. . Mark Reichswährung, dessen Empfang
sie bescheinigen, von der Stadt Remscheid zu fordern hat.

Die auf vier und einhalb Prozent jährlich festgesetzten
Zinsen sind am 1. Juli uud 31. Dezember jeden Jahres
fällig, werden aber nur gegen Rückgabe der ausgefertig¬
ten halbjährigen Zinscoupons gezahlt.

Das Kapital wird durch Amortisation getilgt werden,
weshalb eine Kündigung von Seiten des Gläubigers
nicht zulässig ist. ^ .
^ Die näheren Bestimmungen sind in dem umstehend
abgedruckten Privilegium enthalten.

" Remscheid, den . . ten 1878.
Der Bürgermeister.

(Unterschrift.)
Die städtische Schulden-Tilguugs-Commission.

(Unterschriften.)
Eingetragen Controlbuch Fol. . . . Nr. . .

Der Rendant der Gemeindekaffe.
(Unterschrift.)

lierzu sind die Coupons Serie . . . ausgereicht.

folgenden Zins-Coupons werden gegen Einliefe-
rulig des Talons bei der Gemeindekafse zu Remscheid
verabreicht.

Rückseite.
MPrivilegium wegen Ausgabe auf den Inhaber lauten¬
der Obligationen der Stadt Remscheidzum Betrage
von 400,000 Mark Reichswähruugvom 11. Februar 1878.

(Folgt der Abdruck des Privilegiums.)
Rheinprovinz. Regierungsbezirk Düsseldorf.
W Serie . . . Nr. . . .

. . . . M. . . Pf.
Zins-Coupon

zur
Obligation der Stadt Remscheid.

Nr. . . . über .... Mark.
»Inhaber dieses empfängt am . . teu ....
18 . . au fälligen halbjährigen Zinsen der oben be¬
nannten Remscheider Stadt-Obligation aus der Ge-
mciudekasse der Stadt Remscheid:
I M. . . . Pf. Reichswährung.

W Remscheid,den . . ten 18 . .
Der Bürgermeister.

(Facsimile.)
Die städtische Schuldentilgungs-Commission.

i (Facsimile.)
»EingetragenFolio . . . der Controle.

Der Rendant der Gemeindekasse.
D (Unterschrift.)
i Dieser Coupon wird nach dem Allerhöchsten Privi¬

legium vom 11. Februar 1878 ungültig und werthlos,
wenn dessen Geldbetrag binnen S Jahren nach dem
Verfalltage nicht erhoben ist.
Pheinprovinz. Regierungsbezirk Düsseldorf.
I Talon.

Inhaber dieses empfängt gegen dessen Rückgabe bei
»er Gemeindekafse der Stadt Remscheid zu der Obliga¬

tion der Stadt Remscheid über Mark
Reichswährung Nr. . . die . . te Serie Zins-
conpons für die fünf Jahre vom bis

, sofern dagegen bei der unterzeichneten
städtischen Schulden-Tilgnngs-Commissionrechtzeitig kein
Widersprucheingeht.

Remscheid, den . . ten 18 . .
Der Bürgermeister.

(Facsimile.)
Die städtische Schulden-Tilgungs-Commission.

(Facsimile.)
Der Rendant der Gemeindekasse.

(Unterschrift.
Verordnungen n Bekanntmachungen

der Central-Behörden.
313. 304. Beitritt der Argentinischen Republik zum

Allgemeinen PostVerein.
Znm 1. April tritt die Argentinische Republik

dem Allgemeinen PostVerein bei. Das Porto
für Briefsendungennach der Argentinischen Republik be¬
trägt vom obigen Zeitpunkte ab für frankirte Briefe 40
Pfennig für je 15 Gramm; für Postkarten 20 Pfennig;
für Drucksachen, Waarenprobennnd Geschäftspapiere10
Pfennig für je 50 Gramm. Für uufrankirte Briefe
kommen 60 Pfennig für je 15 Gramm zur Erhebung.
Die Einschreibegebühr beträgt 20 Pfennig; für die Be¬
schaffung eines Rückscheins tritt eine weitere Gebühr von
20 Pfennig hinzu.

Berlin deu 23. März 1878.
Der General-Postmeister: Stephan.

314. 305. Postaufträge nach der Schweiz.
Nach dem Uebereinkommen zwischen Deutschland uud

der Schweiz muß bei Postansträgennach der Schweiz
der einzuziehende Betrag in der Frankenwäh¬
rung angegeben sein. In letzterer Zeit sind den
Schweizerischen Postanstalten öfter Postausträge, nament¬
lich auch mit dem Vermerk „Sofort zum Protest", aus
Deutschlandzugegangen, in denen der einzuziehende Be¬
trag nicht in der Frankenwährung, sondern in Mark und
Pfennig ausgedrückt war. Da derartig ausgefüllte Post¬
austräge nicht zur Ausführung gelangen, vielmehr als
unbestellbar uach dem Aufgabeort zurückgeleitet werden,
so wird das Publikum im eigenen Interesse Wohl thun,
bei Anfertigung der Postausträge nach der Schweiz die
obige Regel sich gegenwärtigzu halten.

Berlin den 25. März 1878.
Kaiserliches General-Postamt: W iebe.

313. 306. Bücher und Photographien nach den Ver¬einigten Staaten von Amerika.
Zufolge einer Mittheilungder PostVerwaltung der

VereinigtenStaaten von Amerika unterliegen Bücher
und Photographien in den Vereinigten Staaten in der
Regel einem Eingangszoll und dürfen mit der Brief-
Post dahin nicht eingeführt werden. Zollfrei und
somit zulässig zur Versendung mit der Briefpost nach
den Vereinigten Staaten sind jedoch: Bücher, welche
früher als innerhalb der letzten 20 Jahre gedruckt sind,



Flugschriften, Zeitschriften und ähnliche Veröffentlichungen,
sofern dieselben lediglich für den Gebrauch des Em¬
pfängers bestimmt sind, sowie ttberhanpt Bücher bis zum
Werthe von 1 Dollar; endlich Photographien bei der
Versendung in beschränkter Anzahl, sofern dieselben aus¬
schließlich für den Empfänger oder für Verwandte und
Freunde des Absendersbestimmt sind. — Bücher und
Photographien, welche nach Vorstehendem in den Ver¬
einigten Staaten von Amerika dem Eingangszollunter¬
liegen uud nichts desto weniger mit der Briefpost dahin
abgeschickt sind, werden von der Amerikanischen PostVer¬
waltung als unbestellbar nach dem Aufgabeort zurück¬
gesandt.

Berlin ^V., den 25. März 1878.
KaiserlichesGeneral-Postamt: Wiebe.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

302. Nach Maßgabe der von dem Herrn Minister
der geistlichen ?c. Angelegenheitenunter dem 15. Okto¬
ber 1872 erlassenen Vorschriften wird vom 1. bis 4.
Mai d. I. die Prüfung für die Aufnahmein das
katholische Schullehrerinnen-Seminar zu Xanten statt¬
finden.

Katholische Schulamts - Präparaudinnen, welche bis
zum 1. Juni d. I. das 16. Lebensjahr vollendet nnd
die Aufnahme in das Seminar in Xanten wünschen,
haben sich zu dieser Prüfung, spätestens bis znm 20.
April er. bei dem Seminar-DirektorHumperdiuck in
Xanten zu melden und ihrer Meldung beizufügen:

1. das Taufzeugniß (Geburtsschein),
2. einen Impfschein, einen Revaccinationsscheinnnd

ein Gesundheitsattest,ausgestellt von einem zur Führung
eines Dienstsiegels berechtigten Arzte,

3. diejenigen Aspirantinnen, welche unmittelbar von
einer anderen Lehranstaltkommen, ein Führungsattest
von dem Vorstande derselben, die anderen ein solches
von der Polizeibehördeund dem Schul-Jnspektor ihres
Wohnorts,

4. die Erklärung des Vaters oder an dessen Stelle
des Nächstverpflichteten, daß er die Mittel zum Unter¬
halte der Aspirantin während der Dauer ihres Seminar-
kursus gewähren werde, mit der Bescheinigung der Orts¬
behörde, daß er über die uöthigeu Mittel verfüge.

Neber die Zulassung zu der Aufnahme-Prüfung wird
den Aspirantinnen demnächst von dem Seminar-Direktor
Humperdiuck eine Mittheilung zngehen.

Die zur wirklichen Aufnahme ausgewählten Präpa-
randinnen haben bei derselben unter Mitverpflichtuug
ihrer Väter resp, deren Stellvertreter einen Revers aus¬
zustellen, inhalts dessen sie nach Beendigung ihrer Aus¬
bildung in dem Seminar jede von der Königlichen
Regierung,für deren Bezirk ihre Aufnahme in das
Seminar stattgefundenhat, ihnen übertrageneSchulstelle
zu übernehmenund mindestens drei Jahre zu verwalten,
im Weigerungsfalle aber, sowie im Falle der durch ihre
Führung veranlaßten oder der nicht durch ihren Gesund¬
heitszustand nothwendiggewordenen freiwilligen Ent¬

fernung von der Anstalt vor Beendigung ihrer Aus¬
bildung :

a) alle von dieser erhaltenen Unterstützungen zurück¬
zuerstatten und

lz) für jedes in derselben zugebrachte Semester ein
Unterrichtsgeld von 30 Mark zu zahlen haben.

Coblenz, den 14. März 1878.
Königliches Proviuzial-Schul-Collegium: Kouopacki,

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

3t7 299. Auf den Bericht vom 14. März d. I. ge¬
nehmige Ich, daß der landwirthschaftlicheBezirksverein
zu Mannheim (im Großherzogthnm Baden) zu derjeni-
geu Ausspielung von Pferden, Kühen nnd Rindern, so¬
wie von Fahr- nnd Reitrcqnisiten, landwirthschaftliche»
Maschinenuud Geräthen, welche derselbe bei Gelegenheit
des in den ersten Tagen des Monats Mai d. I. daselbst
abzuhaltendenHauptmarktes für Pferde und Rindvieh
zu veranstalten beabsichtigt, auch in der Rheinprovinz
und in der Provinz Hessen-Nassau Loose vertreiben darf.
Zugleich will Ich Sie hierdurch ermächtigen, dem ge¬
nannten Vereine auch in künftigen Jahren auf sein
etwaiges Ansuchen eine gleiche Erlaubniß zu ertheilen.

Berlin, den 17. März 1877.
gez. Wilhelm,

ggz. Gr. Euleuburg.
An den Minister des Innern.
Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch mit der

Aufforderung zur öffentlichenKenntniß gebracht, dem
Vertriebe der betreffendenLoose, deren Preis auf 2
Mark festgesetztworden ist, ein Hinderniß nicht in den
Weg zu legen.

Düsseldorf, den 23. März 1878. I. II. 1528.
3l8. 300. Auf den Bericht vom 6. März d. I. will
Ich dem Finanz-Comite für den Darmstädter Pserdc-
und Fohlen-Markt hierdurch die Erlaubnißertheilen, zu
derjenigen Ausspielung vou Fohlen und Pferden, Pferde¬
geschirren, landwirthschaftliche«Geräthen ?c., welche
dasselbe mit Genehmigung der Großherzoglichen Landes¬
regierung bei Gelegenheitdes am 1. und 2. April d.J.
in Darmstadt abzuhalteuden Frühjahrs-Pferde- :e. Mark¬
tes zu veranstalten beabsichtigt, auch im diesseitigen
Staatsgebieteund zwar in den Provinzen Hessen-Nassau,
Brandenburg, Hannover und Rheinland Loose zu ver¬
treiben.

Berlin, den 9. März 1878.
gez Wilhelm.

Der Minister des Innern.Im Allerhöchsten Auftrage: ggz. Friede uthal.
Au den Minister des Innern.Bei BekanntmachungvorstehenderAllerhöchsten Ordre

werden die uns untergeordneten Behörden angewiesen,
dem Betriebe der in Rede stehenden Loose, deren Preis
auf 2 Mark pro Stück festgesetzt worden ist, ein Hinder¬
niß nicht in den Weg zu legen.

Düsseldorf, den 23. März 1878. I. II. 1546.
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N9, 297. Nachstehende Nachweisung über die Resultate der Znchthengstkörungen in unserem Verwaltuugs-Bezirke
für das Jahr 1878 bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Bezeichnung des Zuchthengstes

s
S? Farbe. Abzeichen.

Größe.

Meter.

Alter.

Jahre.

1
dunkelbraun Flöckchen

1,69 9 l/2

2 dto. ohne
1,71 8

3 brauu ohne
1,69 8 l/z

4
Rappe linkerHinter- 1,67 5 l/z

ballen weiß

5
Schimmel ohne

1,68 5V-

6
hellbraun Stern und 1,7S 6 l/z

Schnippchen7
dto. Stern 1,65 6 l/z

8
dto. ohne

1,59 4 l/z

9
Rappe ohne

1,66 4 l/z

10
hellbraun Stern, rechte

1,75 6l ,s
Vorderkrone

11 weiß
braun Stern und 1,58 4

12
dto.

Schnippe

ohne
1,75 3l/z

13
dto. ohne 1,58 2 l/z

II.14
Rappe ohne 1,70 4

15
braun Stern 1,69 4

III. 516
dunkelbraun ohne 1,69 10

17
l Goldfuchs ohne

1,73 4

18
schwarzbraun Sternchen 1,66 4

19
Fuchs dto. 1,71 6 l/z

20
braun ohne 1,71 7

21
braun ohne 1,78 7

Race.

Der Zuchthengst ist stationirt

bei ZU
Ml

Kreise.

Der Zucht-

heng st ist Be¬

merkungen

I. Kreis Cleve.

Wilhelm
Meurs

Gelderländer

Clever

Oldenburger

Jacob van
Laak

Heinrich

Blumeukamp
Veredelte Wittwe

Race Eberhard

Peters

Inländer Heinrich

Ponten

Clever Theodor
Janssen

Gelderländer,Joh, Albers
Inländer

Holländer

Englisch

Halbblut

Clever

Oldenburger

Inländer

Wilh. Berns

Heinrich
Raadts

Baron von

Steengracht

Gerhard

Nöthen

Johann

Verhoeven

Gerhard

Reymer

Hanno- IWittwe Ed.

versche I Dicker

Crois.Olden- Heinrich

burgische

andkreis

Belgisch-

Holländische

Broecker

üffeld

Peter

Schmitz

Oldenbnrger AdamVedder

V. Kreis Opladen.
Veredelte

Brabanter

Veredelte

Brabanter

Veredelte

Holländische

Gerhard
Klümpen

Pet. Hartges

Theodor

Hülsken

V. KreisKemPen.
Hanno-

versche

Joh. Uhles

Kellen

Huisberden

Appeldorn

Pfalzdorf

Düffelward

Till

Cranenburg
Dons-

brüggen

Warbeyen

Till-Moy-
land

Kellen

Rindern

Keeken

Willich

Traar

rf.

Monheim

(Altjuden-

h°ff)

Benrath

Wetten

Alt-Wetten

Kervenheim

Sandhoff

(Schmal-

broich)

Cleve

Crefeld ia

Kem¬

pen

>a

Düssel¬ ja
.—

dorf

dto. „ —

Gel¬ ja
dern

—

" "
—
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Bezeichnung des Zuchthengstes

Farbe.

22

23

24

25

26

27

Rappe

braun

Schweißfuchs

dunkelbraun

Hellrothbraun

Fuchs

28

29

30

31

32

braun

braun

dunkelbraun

braun

dto.

Abzeichen.
Größe.

Meter.

Alter.

Jahre.

Race.

Der Zuchthengst ist stationirt DerZucht-

bei zu
un

Kreise.

4 weiße

Fesseln

ohne

desgl.

desgl.

Blesse
Stern und

schmale

Blesse, linker

Hinterfuß

halbweiß ge
fesselt

schmale

Blesse

Flöckchen
dto.

ohne

dto.

1,71 6 Hanns-
versche

1,7V 10 Crois. Hol¬

ländische
1,69 7 Crois. Hol¬

ländische

1,68 9 Belgische

1,68 7 Percheron

1,63 14 Englische

1,65 4 Crois.-

Oldenburg.-

Percheron
VI Landkr

1,71 15 Vs Oldenburger
1,67 3V- desgl.

1,67 3^/2 desgl.

1,71 31/2 desgl.

Pferdezucht- Kempen
Verein

(Genneper

auf Heyer-

h°sf)

Erkes auf (Gem. St.

Kauertz Hubert)
Peter Schmal-

Bramers broich

Pferdezucht- der Stadt
Verein ! Kempen

Wilh. Bist St. Hubert

Wittwe I. j Oedt
Stieger

Kem¬

pen

heug

W.!->

1»

!

Joachim

Heidenfels

is Mo er

dem Kreis

Wilhelm

Forthmann

Wilhelm

Lohmann

Joh. Anton

Schmitz

Lobberich

't ist Be¬

merkungen.

Moers Moers ja
—

Saalhosf " "
'

Labbeck " " ja Wegen
Senkrückens

Veen " " Wegen

schlechter
Bauart.

33 braun ohne 1,76 15 Oldenburger Pferdezucht-Verein des Mül-

Kreises Duisburg heim
34 dto. mit Stern 1,81 5 desgl. , (Station des Hengstes bei „

Holten, Waldteich)

VIII. Kreis Neuß - Gre v e n b r 0 i ch.
35 Rothschimmel ohne 1,65 4 Gemischte WittweEber- Alshoff Neuß

belgische hard Kaulen
dto.36 Rappe dto. 1,72 7 Percheron Franz Dötzdors

Rothschimmel

Kamper
37 Stern 1,70 31/2 Belgische Derselbe dto.

38 braun ohne 1,64 3^/2 Hanno- Derselbe dto.

39 dto. schwarz ge¬ 1,20 3 Brabänter Werner Balmen Greveu-

stiefelte Grouven broich
40 schwarzbraun Beine 1,75 11 Oldenburger Martin Koch Holz dto.

IX. Kr ei s R e e s.
41 hellbraun ohne 1,66 18 Oldenburger Theodor Overkamp Rees

Banmann
42 braun ohne 1,67 5 Inländer Joh. Gorris Bislich dto.

43 dto. dto. 1,64 4 Oldenburger Johann dto. dto.

Heinrichs« n

! —

1«

ja
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Lauf.Nr.I

Bezeichnung des Zuchthengstes Der Zuchthengst ist stationirt Der Zucht-

Be¬

merkungen.Farbe. Abzeichen.
>>

Größe.

Meter.

Alter.

Jahre.

Race. bei zu
im

Kreise.

heug t ist

ange¬kört.

44 braun ohne 1,59 11 Brabänter I. Schmitz Hübsch Rees 1"
—

45 Apfelschimmel
dto. 1,68 7 Englische Bernhard Androp dto. ,, —

Abkunft Köster
46 braun dto. 1,61 16 Holländische Richard Bergswick dto. ,, —

dto.
Schmitz

47 dto. 1,74 10 desgl. Theodor van Leegmer bei dto. „ —

dto.
Husen Emmerich

48 braun 1,60 9 Oldenbnrger Johann Damm dto. „ —

ohne
Schölten

49 dto. 1,70 9 desgl. Johann van Eiupel dto. „ —

Laak

50 dto. dto. 1,65 3 desgl. I. Schmitz Hübsch dto.
—

ja Noch nicht

genügend

beide Hinter¬ 1,64
ausgebildet.

51 dunkelbraun 3 desgl. Theodor Overkamp dto.
—

ja Desgl.
kronen weiß Baumann

gefleckt
>

Düsseldorf, den 20. März 1878.

320. 298. Mit Bezug auf die diesseitige Bekannt¬

machung vom 11. Oktober 1869 wird zur öffentlichen

Kenntniß gebracht, daß dem Untersteueramte zu Fürsten¬

walde im Hauptamtsbezirke Frankfurt a. d. O. die Be-

fuguiß zur Vorabfertignng des mit dem Ansprüche auf

Steuervergütung auszuführenden Biers beigelegt wor¬

den ist.

»Berlin, den 10. März 1878. III. 2637.

WDer Finanz-Minister. I. A.: gez. Hasselbach.
»Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch ver¬

öffentlicht.
> Cöln, den 19. März 1878.

Der Proviuzial-Stener-Director.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

32t 292. Durch Urtheil des hiesigen Königl. Land¬

gerichts vom 6. Februar 1878 ist der Bandwirker

August Saatweber aus Barmen, gegenwärtig in der

Departemeutal-Jrrenanstalt zu Düsseldorf untergebracht,
für geisteskrank erklärt worden.

' Die Herren Notarien meines Amtsbezirks werden in

Gemäßheit des Artikels 501 des Bürgerlichen Gesetz-

Buches und des H. 18 der Notariats-Ordnuug hiervon
in Kenntniß gesetzt.

I Elberseld, den 20. März 1878.
Der Ober-Prokurator: Lützeler.

'22. 295. Der Beginn der nächsten Schwurgerichts-

'itzungen des unterzeichneten Gerichts ist auf den k

Hai d. I. bestimmt und der Herr Appellations-Ge-

-ichts-Rath Philler zum Vorsitzenden ernannt.
Essen, den 21. März 1878.

Königliches Kreis-Gericht.

I. III. 813.

323. 296. Das Sommer-Semester 1878 beginnt am

Montag, den 29. April er., an welchem Tage
die erste Immatrikulation und die Anmeldung der aus

deu Ferien zurückkehrenden Studirenden stattfinden wird.

Das Verzeichnis der Vorlesungen ist vom ersten

Pedellen der Akademie zu beziehen.

Münster, den 12. März 1878.

Der z. Reetor der Königlichen Akademie: Stahl.

32 4 303. Verzeichnis der Borlesungen,

welche im Sommer-Semester 1878 in dem mit der

Universität in Beziehung stehenden Königlichen laudwirth

schaftlichen Lehrinstitute zu Berlin (Dorotheenstraße 38,
39) stattfinden werden.

1. Professor Dr. Orth: Spezielle Ackerbaulehre,
d. Ueber Boden und Wasser mit besonderer Berücksichti

guug der öffentlichen Gesundheitspflege. Landwirth-

fchastliche Taxationslehre, ä. Praktische Uebungen,

s. Excnrsionen an zu bestimmenden Tagen.

2. Professor Dr. Eichhorn: Organische Chemie,

erläutert durch Experimente, d. Anleitung zu agricultur-

chemischen Untersuchungen mit Uebungen im Laboratorium.

3. Professor I>r. Karl Koch: Landwirthschastliche

Botanik verbunden mit Demonstrationen und Excursioneu.

d. Uebungen im Bestimmen der Pflanzen.

4. Professor Dr. Kny: a,. Grundzüge der Experimental-

Physiologie der Pflanzen. K. Mikroskopischer Kursus

für Geübtere mit besonderer Rücksicht auf Pflanzenkrank¬

heiten.

5. Professor Müller: Ueber Physiologie der Haus¬

thiere, verbunden mit anatomischen Demonstrationen.
6. Dr. Hartma n n: k. Rindviehzucht, d. Allgemeine

Züchtungsprinzipien, c. Schafzucht.

7. Lehrer der Thierheilkunde Dieckerhoff: Ueber

Krankheiten der Hausthiere.



8. Professor Dr, Großmann: Buchführung, insbe¬
sondere die doppelte Buchführung für größere uud kleinere
Güter; Planimetrie und Trigonometrie mit besonderer
Berücksichtigung der Ausgaben der Feldmeßkunst.

9. Ingenieur Schotte: Landwirthschastliche Maschi¬
nenkunde mit Zugrundelegung der Hauptlehren der Ma¬
schinen-Mechanik.

10. Postbanrath Tuckermann: Praktische Uebungen
im Feldmessen und Nivelliren,Kartiren und Berechnen
von Flächen mit Hinweisung auf Drainagen und Berie¬
selungen

11. U>', Scheibler: Chemie uud Techuiologie der
Rübenzucker-Fabrikation und Spiritus-Brennerei.

12. Garten-InspektorBouchö: Ueber Gartenban
unter besonderer Berücksichtigung des Gemüse- und Obst¬
baues, der Gehölzzucht, der Parkanlagen,der Konstruk¬
tion von Gewächshäusern.

13. >>r, Witt »iack : Landwirthschastliche Sämereien,
deren Verfälschungennnd Verwechselnngen.

14. Dr. Oscar Brefeld: s,. Physiologie und Ent-
wickelungs-Geschichte der Pilze in Verbindung mit Expe¬
rimenten nnd mikroskopischen Demonstrationen, mit beson¬
derer Berücksichtigung der Schimmel-, Gährnngs- und
Fäulnißpilze in pathologischer und zymotechnischer Hin¬
sicht. b. Anatomie und Gewerbelehre der Pflanzen in
mikroskopischen Uebungen.

15. KammergerichtsrathKeyßner: Preußisches Recht
mit besonderer Rücksicht auf die für den Landwirth wich¬
tigen Rechtsverhältnisse.

16. Ober-Roßarzt Küttner: Hufbeschlaglehre, ver¬
bunden mit Demonstrationen und praktischen Uebungen.

17. Dr. Lehm au u: Landwirthschastliche Fütterungs¬
lehre.

18. Dr. Freiherr von Canstein: Düngerlehre.
Außer diesen, für die der Landwirthschast beflissenen

Studirenden besonders eingerichteten Vorlesungen,werden
an der Universitätnnd Thierarzneischule uoch mehrere
Vorlesungen, welche für angehende Landwirthe von nä¬
heren- Interesse sind und zu welchen der Zutritt denselben
sreisteht, oder doch leicht verschafft werden kann, statt¬
finden. Von den Vorlesungen an der Universität sind
besonders hervorzuheben: Physik, Geologie, Mineralogie,
Allgemeine Botanik, Zoologie, National-Oekonomie.

Das Sommer-Semester beginnt gleichzeitig mit dein
Sommer-Semester an der Königlichen Universität am
29. April 1878. Meldungen wegen der Ausnahme in
das Institut werden vom Professor Dr. Eichhorn
(Dorotheenstraße38, 39) entgegengenommen.

Die Benutzung der Bibliothek des Königlichen land-
wirthfchaftlicheu Ministeriums im Lesezimmer,Schützen¬
straße 26 (geöffnet von 4 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr
Abends), Anmeldung hierzu ebendaselbst im Königlichen
landwirthschastlichenMuseum, ist den Stndirenden ge¬
stattet, ebenso habe» dieselben Zutritt zu den Sammlun¬
gen dieses Museums.

Die Justituts-Quästur befindet sich im Central-Büreau
des Königlichen Ministeriums für die landwirthschastlichen
Angelegenheiten, Leipziger-Platz Nr. 10 und ist Uzon

10—1 Uhr geöffuet.
Von denselben werden fortan erhoben: a,) an Einschreibe

gebühren 6 Mark pro Semester; d) an AnditoriengeU
bühren 50 Pfennige pro Vorlesung und Semester; e)
bühr für Ausfertigung eines Stndienzeugniffes 3 Mar!

Dieses Verzeichniß kann jederzeit von der Institute
Direktion zu Berlin, Dorotheenstraße 38, 39 bezog«
werden.

Berlin, den 14. März 1878.
Das Knratorinm: gez. v. Nathusins. Olshausen

Sicherheits-Polizei.
323. 239. In der Nacht vom 19. auf deu A -
Februar er. wurden iu einem Hanse ans der Koblenzer
straße in Bonn folgende Gegenstände gestohlen: 1.
oder 22 große silberne Eßlöffel, gezeichnet theils )>.
?., theils <1 1°. und theils II. Ssligm^nn, 2. 2 silbm«
Suppenlöffel,innen vergoldet, gezeichnet AI. ?. odi:
v. 3. 1 silberner Bowlenlöffel, iunen vergoldet, >1
ein silbernes Theesieb, 5. 1 silberne Schelle, 6. 1 silbem
Tortenschaufel,7. 31 silberne Theelöffel, gezeichnet theA
U. ?. theils L. ?. und theils II. 8sli<;mcrun, 8. k
große silberne Gabeln, gezeichnet AI. ?., 9. 2 Tranchir
messer nnd 1 Tranchirgabel mit silbernem Griff nnd lk
6 Leuchter von Alsenide.

Ich ersuche Jeden, der über den Dieb und den Ver^
bleib der gestohlenen GegenständeAuskunft geben kam!
mir hiervon sofort Mittheilung zu machen.

Bonn, den I. März 1878.
Für den Ober-Prokurator:

D er Staats-Prokurator: v. Groote.
32k. 260. Es sind entwendet worden:

1. dem Gerhard Bruns zu Altenessen in der Nach
zum 19. Februar er. eine Cylinderuhr mit der NnmiM
44,456 (583/78);

2. dem Baumeister Johann Piekenbrock zu Stopp«,,
berg in der Nacht znm 3. März cr. 1 Hahn und i
Hühuer (Conchinchina gelb), circa 6 bis 8 Landhühim
verschiedener Farben nnd 3 graue Schwanengänse (630/75 /

3. der Caroliue Heuueböhl zu Essen am 28. MÄ
bruar cr. 1 schwarzer, inwendig blauer, Sanella-Regm
schirm mit weißem Schildchen am Kopf des Stockes (634/7MZ

4. dem Fabrikarbeiter Otto Knzrock zu Essen am A>
Februar cr. 1 Paar schon an den Seiten geflickte Herr«
zugstiesel mit Doppelsohlen (635,78).

Jeder, der über die Thäterschaft oder den Verbleit .
der entwendeten Gegenstände Auskunft zn geben ver>
mag, wird aufgefordert, sofort mir oder der nächste»!
Polizeibehörde davon Mittheilung zu machen.

Essen, den 7. März 1878.
Der Staatsanwalt: Schlüter. M

327. 278. Es sind entwendet:
1. in der Nacht zum 23. Febrnar cr. dem, Willi

Schlitt zn Rotthausen zwei schwarze Tuchjoppen, zwei
Paar blaue Frauenstrümpfe, zwei Paar gelbe Main»
strümpse, vier Paar gelbe Kinderstrümpfe, zwei Pfund
blaues Wollgarn, geschnittene Leinwand zu drei Kinder-
hemdchen, drei sertige neue Kinderhemdchen,eine graue
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Joppe und ein schwarz-weiß-wollenes Shwaltuch;
2. in der Nacht zum 24. Februar cr. dem Bergmann

Joseph Jochheim II Weberstraße Nr. 43 Hierselbst eine
Karre Dünger;

3. dem Lehrer Tummes aus Rotthausen 7 Hühner

und zwar ein Hamburger Goldlack, ein gesprenkelter

Schlodderkamm, ein schwarzes Haushuhn, ein schwarz¬
rothes Haushuhn, drei junge schwarze Hähnchen.

Ich ersuche Jeden, der über den Verbleib der ent¬
wendeten Gegenstände oder über die Thäterschaft Aus¬

kunft zu geben vermag, mir oder der nächsten Polizei¬

behörde Anzeige darüber zu erstatten. (601/78 u. 6SS/78).
Essen, den 12. März 1878.

Der Kgl. Staatsanwalt: Schlüter.

328 293. Es sind entwendet:

I. dem Bergmann Johann Schweinsberg aus Catern¬

berg am 7. d. Mts. ein grauer Arbeitstuchrock, ein
leißleinenes Mannshemd, gez. L., ein blaues tuchenes

Zorhemd, eine wollene Unterjacke, ein wollener weiß

und schwarz durchwirkter Shwal, ein weißleinenes Hals¬

tuch (682/78);
I 2. dem Wirth Caspar Lönne aus Caternberg in der

Nacht zum 13. d. Mts. ein fast neuer Mannsrock, ein

schwarzseidenes Frauenkleid, ein schwarzkarrirter Frauen-

Winter-Mantel, ein graues Sommerkleid mit Ueberwurf,
ein blauer Frauenunterrock, ein Paar Frauenstoffstiefeln, eine
roth und schwarze Bett-Steppdecke (681/78).

Ich ersuche Jeden, der über die Thäterschaft oder

über den Verbleib der entwendeten Sachen Auskunft zu

geben vermag, mir oder der nächsten Polizeibehörde An¬
zeige zu erstatten.

Essen, den 20. März 1878.

Der Staats-Auwalt: Schlüter.

329. 301. Dem Bergmann Tilhelm zu Caternberg ist

in der Nacht zum 17. d. Mts. eine tragende Ziege,
grau und schwarz gezeichnet, ohne Hörner, entwendet
worden. (705/78.)

Jeder, der über die Thäterschaft oder den Verbleib

der gestohlenen Ziege Auskunft zu geben vermag, wird

aufgefordert, mir oder der nächsten Polizeibehörde sofort
davon Mittheilung zu inachen.

Esfen, den 21. März 1878.

Der Staatsanwalt: Schlüter.

30. 307. Zusammenstellung

Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 42, 43, 44 und 45 zur Besetzung angezeigten, Meldung
ekanittm. gegenwärtig vakanten Dienststellen. bis zum

^ 1472 Lehrer an der katholischen Volksschule in Walbeck, Kreis Geldern. Einkommen: 1050 Mark. schleunigst
1473 Lehrerin an der katholischen Volksschule in Altenessen, Kreis Essen. Einkommen: 1000 Mark,

steigend von 3 zu 3 Jahren nm 90 Mark bis 1500 Mark, sowie freie Wohnung. —

1527 Lehrer an der katholischen Schule in Dorp, Gemeinde Erkrath, Landkreis Düsseldorf. Einkommen:
1200 Mark einschl. Miethseutschädignng. 15/4

1528 Lehrer an der katholischen Volksschule in Rees. Einkommen: 1200 Mark und freie Wohnung.
1546 Lehrer an der evangelischen Volksschule in Dorp. Einkommen: 1350 Mark. baldigst

1474 Wegewärter iu Wevelinghoven. Einkommen: 450 Mark. 7/4

1529 Polizeidiener in Eronenberg, Kreis Mettmann. Einkommen: 900 Mark. 20/4

Sach- und Namenregister zum Amtsblatt pro 1876 uud 1877 können zum Preise von 50

fennig pro Exemplar durch die Kaiserlichen Post-Aemter bezogen werden.

Redigirt im Büreau der Königlichen Regierung. — Düsseldorf, Hofbuchdruckerei von L. Voß und Comp.
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